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Auswirkungen des Truppenabbaus bei den alliierten Streitkräften und des Verkaufs 
von nicht benötigten militärischen Liegenschaften auf die Wirtschaftsstruktur 
und den Arbeitsmarkt in den betroffenen Regionen 

Mehrere Bundesländer sind vom Truppenabbau und 
der Aufgabe militärischer Einrichtungen und Anlagen 
in verstärktem Maße betroffen. Dieser Truppenabzug 
hat in vielen Regionen zu wirtschaftlichen Einbußen 
und sozialen Auswirkungen geführt. Der Bund hat sich 
trotz seiner ausschließlichen Zuständigkeit für die Ver-
teidigung bisher seiner Verantwortung beim Truppen-
abbau entzogen. Der Truppenabbau und die damit 
einhergehende Umwandlung von militärischen in zi-
vile Strukturen stellen die betroffenen Länder und 
Kommunen vor große strukturelle und finanzielle Her-
ausforderungen. Die Bewältigung der strukturellen 
Folgen des Truppenabbaus sowie die Entscheidungen, 
was mit den freiwerdenden Liegenschaften geschehen 
soll, ist in den kommenden Jahren eine zentrale Auf-
gabe des Bundes, der Länder und Kommunen. Ange-
sichts vielfältiger, durch die Konversion verursachten 
Aufgaben und Probleme, besteht dringender Hand-
lungsbedarf. 

Vorbemerkung 

Die gesamtwirtschaftlichen und regionalökonomischen 
Auswirkungen des Truppenabbaus als Folge der Ost/ 
West-Entspannung dürfen nicht überschätzt werden. 
Aus ökonomischer Sicht können sich durch den Trup-
penabbau für Regionen einerseits Chancen ergeben, 
andererseits können in bestimmten Regionen die 
Nachteile und Risiken überwiegen. 

Insbesondere für strukturstarke Ballungsräume kann 
der Truppenabbau Chancen für die regionale Ent-
wicklung eröffnen und bestehende Entwicklungseng-
pässe beseitigen bzw. den Umstrukturierungsprozeß in 
den Regionen unterstützen. Deshalb können die Vor-
teile des Truppenabbaus dort überwiegen: Die durch 
den Truppenabbau freigegebenen Flächen können für 
eine Gewerbeansiedlung genutzt werden, und der frei 
werdende Wohnraum kann zur Entspannung des 
Wohnungsmarktes beitragen. Auch qualifizierte Zivil-
beschäftigte bei den alliierten Streitkräften, die nicht 
mehr weiterbeschäftigt werden, können einen eventu-
ellen Fachkräftemangel abschwächen. 

Andererseits hat der Truppenabbau nachteilige Aus-
wirkungen, insbesondere durch den Abbau von zivilen 
Arbeitsplätzen und den Verlust an örtlicher Nachfrage 
sowie dadurch ausgelöste negative indirekte Be-
schäftigungseffekte. 

Da die Stationierungsstreitkräfte eine starke regionale 
Konzentration aufweisen, sind die ökonomischen Aus-
wirkungen auf die einzelnen Regionen sehr unter-
schiedlich. Vor allem in ländlich geprägten Regionen 
kann es zu einer Verschärfung der bestehenden Struk- 
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turprobleme kommen. Je stärker die Strukturschwäche 
der Region ausgeprägt ist, desto spürbarer werden die 
negativen Folgen sein. Der Truppenabbau stellt des-
halb diese Regionen vor zusätzliche Anpassungspro-
bleme. In strukturschwachen Regionen überwiegen 
aber nicht immer die Risiken des Truppenabbaus, da 
sie ihre sog. weichen Standortfaktoren verbessern 
können (geringere Lärmbelästigung, verringertes Ver-
kehrsaufkommen, verbesserte Fremdenverkehrsmög-
lichkeiten). 

Aufgrund der engen Verflechtungen zwischen den 
Standorten und den Regionen kann durch die Schlie-
ßung bzw. Teilauflösung von Standorten in einem 
Übergangszeitraum die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
erforderlich sein. 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich somit, daß die wirt-
schaftlichen und sozialen Auswirkungen des Truppen-
abbaus differenzie rt  betrachtet werden müssen. 

Aus der Zuständigkeit des Bundes für die Verteidigung 
ergibt sich entgegen der Anfrage keine verfassungs-
rechtliche Zuständigkeit des Bundes, Maßnahmen 
hinsichtlich der Auswirkungen der Konversion zu tref-
fen. Gleichwohl ist der Bund den Ländern aus seiner 
gesamtstaatlichen Verantwortung heraus bei der Be-
wältigung der diesbezüglichen Probleme weitgehend 
entgegengekommen: 

— Im Rahmen des Steueränderungsgesetzes 1992 
wurde der Länderanteil am Umsatzsteueraufkom-
men ab 1993 um 2 % (von 35 % auf 37 %) erhöht. Im 
Vermittlungsausschuß einigte man sich damals auf 
eine Empfehlung, wonach die Senkung des Bun-
desanteils am Umsatzsteueraufkommen insbe-
sondere zur finanziellen Flankierung der Folgen des 
Truppenabbaus dienen sollte. Daneben erfahren die 
Länder ab 1995 eine zusätzliche Entlastung durch 
die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 14 % 
auf 15 % im Jahr 1993. Diese Mittel waren bis 1994 
zur Finanzierung der Aufstockung des Fonds 
„Deutsche Einheit" bestimmt und können seit 1995 
auch zum Ausgleich der Konversionslasten der be-
troffenen Länder verwendet werden. Insgesamt er-
geben sich für die Länder im Jahr 1993 Mehrein-
nahmen von 4,2 Mrd. DM, 1994 von 4,5 Mrd. DM 
und 1995 von rd. 9 Mrd. DM. 

— Der Bund unterstützt die Länder und Kommunen 
sowie sonstige Investoren durch die um bis zu 50 % 
verbilligte Abgabe bisher militärisch genutzter Lie-
genschaften. Dadurch sind ihm vom 1. Oktober 
1990 bis 30. Juni 1996 Einnahmeausfälle von über 
2,74 Mrd. DM entstanden. 

— Eine Reihe von Regionen, die vom Truppenabbau 
betroffen sind, sind zugleich Fördergebiete der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" (GA). In diesen Gebieten kön-
nen Mittel der GA für die Förderung von gewerbli-
chen Investitionen und der wirtschaftsnahen Infra-
struktur eingesetzt werden und damit die Standort-
qualität der Region erhöhen sowie Arbeitsplätze 
sichern oder neue Arbeitsplätze schaffen. Die GA 
trägt in diesen Regionen mit dazu bei, do rt  die 
strukturellen Anpassungsprobleme der Konversion 

zu bewältigen. Bei der. Neufestsetzung der GA-För-
dergebiete für den Zeitraum von 1997 bis 1999 wur-
den darüber hinaus im Wege des Gebietsaustauschs 
Regionen in das Fördergebiet aufgenommen, die 
die Folgen der Konversion noch nicht bewältigt 
haben. 

1. 	Ist-Stand 

1.1 Wie viele deutsche Zivilbeschäftigte sind z. Z. bei 
den Stationierungsstreitkräften in der Bundes-
republik Deutschland beschäftigt (Stand: 30. April 
1996)? 

Der Beschäftigungsstand ergibt sich aus folgender 
Tabelle. 

Hinsichtlich der Zahlen der örtlichen Zivilbeschäftigten 
stehen der Bundesregierung die statistischen Unter-
lagen zur Verfügung, die monatlich von den deutschen 
Behörden (Verteidigungslastenverwaltung der Länder) 
bei der Berechnung und Auszahlung der Löhne und 
Gehälter erstellt werden. Eine Unterscheidung zwi-
schen deutschen Arbeitnehmern (einschl. Arbeit-
nehmerinnen) und Arbeitnehmern anderer Staatsan-
gehörigkeit ist in diesen Unterlagen nicht vorgesehen, 
so daß sich die Zahlen jeweils auf alle örtlichen Zivil-
beschäftigten beziehen, die von diesen Behörden ent-
lohnt werden. 

Dies gilt auch für die Frage 1.2. 

1.2 Wie viele deutsche Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer haben ihren Arbeitsplatz bei den alli-
ierten Streitkräften seit dem 1. Januar 1995 ver-
loren? 

Seit dem 1. Januar 1995 bis zum 30. Ap ril 1996 haben 
7 714 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Ar-
beitsplätze verloren. Einzelheiten ergeben sich aus der 
nachfolgenden Tabelle. 
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Aufgliederung nach 
Streitkräften 

Arbeitnehmerzahlen 
zum 1. Januar 1995 

Arbeitnehmerzahlen 
zum 30. April 1996 

Arbeitsplatz- 
veränderungen 

- amerikanische 27 460 21 946 - 5 514 
- britische 9 954 7 929 - 2 025 
- französische 2 150 2 155 + 	5 
- kanadische 41 40 - 	1 
- belgische 472 278 - 	194 
- niederländische 54 69 + 	15 
Gesamtsumme 40 131 32 417 - 7 714 

1.3 Wie viele deutsche Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer werden bis Ende 1996/97 ihren Ar-
beitsplatz verlieren? 

Zur künftigen Personalplanung der Stationierungs-
streitkräfte - wobei auch hier nicht zwischen deutschen 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmern anderer Staats-
angehörigkeit differenziert werden kann - liegen 
der Bundesregierung folgende Informationen der Ent-
sendestaaten vor: 

US-Streitkräfte 

a) 1996: Ausgehend von dem Beschäftigungsstand 
30. April 1996 sollen bei den US-Streitkräften bis 
Ende des Kalenderjahres 1996 voraussichtlich 590 
Zivilbeschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. Da-
von entfallen 485 Entlassungen auf Arbeitnehmer 
der US-Armee und 105 auf Arbeitnehmer des Ver-
kaufsunternehmens AAFES-EUR. Bei der US-Luft-
waffe sind in diesem Zeitraum keine Entlassungen 
geplant. 

b) 1997: Die US-Regierung entwickelt ihre Personal

-

pläne für das jeweilige US-Haushaltsjahr, d. h. je-
weils für den Zeitraum vom 1. Oktober eines Jahres 
bis zum 30. September des Folgejahres. Diese Per-
sonalpläne beziehen sich grundsätzlich auf Plan-
stellen. Die tatsächliche Zahl von Entlassungen, die 
erfahrungsgemäß niedriger liegt als die Anzahl der 
wegfallenden Stellen, ergibt sich erst bei der Um-
setzung der Personalpläne auf die einzelnen Stand-
orte. 

Für das Haushaltsjahr 1997 sehen diese Personalpläne 
bei den US-Streitkräften eine Kürzung von ca. 2 380 
Stellen vor. Von diesen Kürzungen entfallen 2 100 auf 
den Bereich der US-Armee, 140 auf die US-Luftwaffe 
und 140 auf AAFES-EUR. Allerdings sehen die Pla-
nungen auch die Neueinrichtung von etwa 800 Stellen 
im Bereich der US-Armee vor. Insgesamt werden also 
bei den US-Streitkräften in 1997 ca. 1 580 Stellen weg-
fallen. In dieser Zahl sind auch 400 Stellenstreichungen 
im Bereich der Wachaufgaben enthalten, die bereits in 
diesem Jahr angekündigt worden sind. 

Die gegenwärtigen Planungen der US-Regierung für 
das Haushaltsjahr 1998 (Beginn 1. Oktober 1997) sehen 
ebenfalls eine Kürzung von ca. 900 Stellen, aber auch 
die Neueinrichtung von ca. 200 Stellen im Bereich der 
US-Streitkräfte vor. Dies entspricht einem Wegfall von 
ca. 700 Stellen, der überwiegend allerdings erst im 
Laufe des Jahres 1998 wirksam werden wird. 

Britische Streitkräfte 

Bei den britischen Streitkräften sind - aufgrund der 
Schließung verschiedener Standorte und Ein-
richtungen (Einzelheiten siehe Antwort zu Frage 1.4.) - 
folgende Reduzierungen vorgesehen: 

1996 522 Stellen, 
1997 156 Stellen. 

Französische Streitkräfte 

a) 1996: Bedingt durch die Schließung bzw. Umstruk-
turierung verschiedener Einrichtungen werden - 
bezogen auf den Stand 30. April 1996 - bis zum 
Jahresende 1996 voraussichtlich 43 Arbeitnehmer 
ihren Arbeitsplatz verlieren. Davon ist nach Aus-
kunft der französischen Streitkräfte u. a. der Stand-
ort Pforzheim betroffen (Wegfall von 22 Stellen). 

b) Ab dem Jahr 1997 sollen die von der französischen 
Regierung beschlossenen Umstrukturierungsmaß-
nahmen für den Bereich ihrer Streitkräfte umgesetzt 
werden. 1997 werden deshalb voraussichtlich ca. 
340 Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren 
(Einzelheiten siehe Antwort zu Frage 1.4). 

Belgische Streitkräfte 

Bei den belgischen Streitkäften werden - wegen der 
Schließung des Standortes Weiden zum 31. Dezember 
1996 - in 1996 ca. 50 Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz 
verlieren. Bis Ende 1997 werden voraussichtlich weitere 
zehn Arbeitnehmer von einer Entlassung betroffen sein. 

Niederländische Streitkräfte 

Bei den niederländischen Streitkräften bestehen in 
1996 und 1997 keine Planungen zur Truppenredu-
zierung, und ein Stellenabbau bei den Zivilbeschäf-
tigten ist derzeit nicht vorgesehen. 

Kanadische Streitkräfte 

Bei den kanadischen Streitkräften wird es in den Jah-
ren 1996 und 1997 voraussichtlich zu keinen Ent-
lassungen bei den örtlichen Zivilbeschäftigten kom-
men. 

1.4 Welche Standorte werden bis Ende 1997 von 
Schließung oder massiven Arbeitsplatzreduzie-
rungen betroffen sein? 
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US-Streitkräfte 

Nach Auskunft der US-Streitkräfte sollen bis Ende 
1997 keine Standorte von Arbeitsplatzreduzierungen 
größeren Ausmaßes oder von einer Schließung be-
troffen sein. 

Britische Streitkräfte 

Nach Auskunft der britischen Streitkräfte sollen fol-
gende Standorte von der Schließung und damit von 
Stellenkürzungen in größerem Umfang betroffen sein: 

a) 1996 
Schließung des Standortes Bracht zum 30. Sep-
tember 1996 
- Wegfall von 360 Stellen, 

b) 1997 
Schließung des Krankenhauses Wegberg zum 
31. Januar 1997 
- Wegfall von 58 Stellen, 
Schließung des Krankenhauses Rinteln zum 
31. Oktober 1997 
- Wegfall von 52 Stellen. 

Französische Streitkräfte 

Die Auflösung - bzw. Verlegung - der auf deutschem 
Boden stationierten französischen Einheiten stellt 
einen erheblichen Teil der Umstrukturierungen des 
französischen Heeres dar. 

Als Folge der damit verbundenen Truppenreduzierung 
sind für die Jahre 1997 bis 1999 die Schließungen fol-
gender Standorte angekündigt: 

a) 1997 

b) 1998 

Keine Standortschließungen geplant. 

c) 1999 

Standort Arbeitnehmer 

Baden-Baden 504 
Rastatt 325 
Sankt Wendel 37 
Trier 232 
Wittlich 55 
Landau 119 
Achern 98 
Bühl/Baden 191 

Summe 1 561 

Die französischen Streitkräfte weisen darauf hin, daß 
die Einzelheiten zu den Umstrukturierungsmaßnah

-

men noch nicht festgelegt wurden und deshalb gewisse 
Änderungen möglich sind. 

Niederländische Streitkräfte 

Bei den niederländischen Streitkräften bestehen der-
zeit keine Planungen bezüglich Truppenreduzierung 
bzw. (Teil-)Schließung von Standorten. 

Belgische Streitkräfte 

Bei den belgischen Streitkräften ist geplant, den 
Standort Weiden zum 31. Dezember 1996 zu schließen 
(Wegfall von 50 Stellen). 

Kanadische Streitkräfte 

Die kanadischen Streitkräfte haben seit 1994 keine 
eigenen Standorte mehr in Deutschland. 

1.5 Welche militärischen Liegenschaften stehen bis 
Ende 1997 zum Verkauf an? 

Bis Ende 1997 stehen voraussichtlich 173 Kasernen, 
25 Übungsplätze, 320 Wohnliegenschaften mit ca. 
7 000 Wohnungen, 13 Flugplätze sowie 320 sonstige 
größere Objekte wie Versorgungslager, Kaufhäuser, 
Offizierskasinos, Krankenstationen, Sporteinrichtun-
gen, Schießanlagen, Nachrichtenstationen, Raketen-
stellungen usw., die bisher von den ausländischen 
Streitkräften genutzt wurden, zur Veräußerung zur 
Verfügung (z. T. als Teilbereiche). 

Es handelt sich um eine Vielzahl von Liegenschaften, 
die sich über die alten Bundesländer verteilen. Schwer-
punkte liegen in den Ländern Baden-Württemberg, 
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. 

Die Auskunft beruht auf einer Abfrage der Bundes-
regierung bei den zuständigen Bundesbehörden der 
Mittelinstanz zum Stichtag 30. Juni 1996; dabei sind 
auch die seit dem 17. Juli 1996 bekannten Reduzie-
rungspläne der französischen Streikräfte weitgehend 
berücksichtigt. 

1.6 Wie hoch wird der voraussichtliche Erlös geschätzt? 

Die Ist-Erlöse aus der Veräußerung bundeseigener Lie-
genschaften werden jährlich im Bundeshaushaltsplan 
bei Kapitel 08 07 Titel 13101 ausgewiesen. Diese Haus-
haltsstelle umfaßt alle Einnahmen aus der Veräußerung 
von unbeweglichen Sachen. Welcher Anteil auf Grund-
stücke entfällt, die zuvor von den ausländischen Streit-
kräften genutzt wurden, ist nicht feststellbar. 

Der Wert künftig zu veräußernder Liegenschaften 
hängt von der Bauleitplanung der Kommunen ab. Da es 
sich bei den freigegebenen Objekten überwiegend um 
unbeplante Liegenschaften handelt, kann zum voraus-
sichtlichen Veräußerungserlös keine Angabe gemacht 
werden, solange keine Bauleitplanung vorliegt. Im üb-
rigen erzielt der Bund aus der Veräußerung nicht nur 
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Einnahmen, sondern er muß auch Bewirtschaftungs-, 
Herrichtungs- und Sanierungskosten bezahlen sowie 
Erstattungen für Restwerte von Investitionen, die die 
Entsendestaaten aus eigenen Mitteln finanziert haben. 

1.7 Wie haben sich die Truppenreduzierungen bei 
den Stationierungsstreitkräften in den betroffenen 
Landkreisen und kreisfreien Städten auf folgende 
Bereiche ausgewirkt (bitte möglichst differenzie rte 
Zahlen und Angaben): 

— Arbeitslosenzahl, 

— Betriebsinsolvenzen, 

— Kaufkraft, 

— Steigerung der Sozialhilfe der betroffenen 
kommunalen Gliederungen? 

In den von Truppenreduzierungen bei den alliierten 
Streitkräften betroffenen Landkreisen und kreisfreien 
Städten hat sich die Zahl der Arbeitslosen, wie auch in 
den meisten übrigen Landkreisen und kreisfreien 
Städten, durchgehend erhöht. Der Anstieg der Ar-
beitslosigkeit ist dort jedoch nicht nur auf den Trup-
penabbau bei den Stationierungsstreitkräften, sondern 
auch auf andere Arbeitsmarktbewegungen und Ein-
flußfaktoren zurückzuführen. Der Großteil des Abbaus 
der Zivilbeschäftigten bei den alliierten Streitkräften 
hat jedoch bereits in den Jahren 1992 und 1993 statt-
gefunden. Auch dürfte durch den gezielten Einsatz der 
Instrumente der Arbeitsmarktpolitik zum Teil eine 
Kompensation des Personalabbaus erreicht worden 
sein. Auswirkungen auf die derzeitige Arbeitslosen-
zahl sind anhand der statistischen Daten jedenfalls 
nicht mehr quantifizierbar. 

Der Bund verfügt auch nicht über die entsprechenden 
Informationen und Daten, um die Frage zu den übrigen 
Punkten im einzelnen differenzie rt  zu beantworten. Er 
hat deshalb die westdeutschen Bundesländer um ihre 
fachliche Einschätzung zu den Auswirkungen der 
Truppenreduzierungen bei den Stationierungsstreit-
kräften gebeten. Da in Berlin - im Gegensatz zu den 
übrigen Ländern - die Konversion bereits 1994 abge-
schlossen wurde und wegen der Sondersituation beim 
Aufenthalt ausländischer Streitkräfte (ehemalige 
Schutzmächte im früheren Westteil sowie russische 
Streitkräfte im früheren Ostteil der Stadt), wurde von 
einer Anfrage beim Land Berlin abgesehen. 

Aus den Stellungnahmen der Länder ergibt sich, daß es 
mangels statistischen Materials nicht möglich ist, die 
unmittelbaren Auswirkungen der Truppenreduzierun-
gen auf Arbeitslosenzahl, Betriebsinsolvenzen, Kauf-
kraft und Sozialhilfesteigerungen in den betroffenen 
Landkreisen und kreisfreien Städten aufzuzeigen. 
Auch läßt sich eine direkte Kausalität zwischen den 
Truppenreduzierungen und den Auswirkungen auf die 
in der Frage aufgeführten Bereiche nicht herstellen. 
Aus den Stellungnahmen der Bundesländer sind des-
halb bestenfalls Tendenzaussagen und Schätzungen in 
bezug auf bestimmte ökonomische Auswirkungen 
möglich. Auch ist bei den.  Stellungnahmen der Bun-
desländer zu berücksichtigen, daß rückblickend ein 

Zeitraum von fünf bis sieben Jahren betrachtet wird 
und ein Teil der durch den Truppenabbau ent-
standenen Probleme sich zwischenzeitlich durch wirt-
schaftliche Umstrukturierungen in den betroffenen 
Landkreisen und kreisfreien Städten oder durch be-
rufliche Umorientierung der Betroffenen gelöst oder 
entschärft haben dürfte. 

Die Angaben bzw. Schätzungen der Bundesländer zu 
Kaufkraftausfällen durch den Abzug alliierter Streit-
kräfte bzw. Abbau von Zivilbeschäftigten basieren auf 
bestimmten Annahmen. Dabei wird jedoch nicht be-
rücksichtigt, daß die bei den alliierten Streitkräften 
freigesetzten Zivilbeschäftigten weiterhin über ein 
Nachfragepotential aus neuen Beschäftigungsverhält-
nissen oder aus Transfereinkommen verfügen. 

Nachfolgend sind die wesentlichen Inhalte der Stel-
lungnahmen der betroffenen Bundesländer aufgeführt, 
in die naturgemäß landesspezifische Beurteilungen 
einfließen. 

Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg waren Ende 1989 rd. 75 000 
Soldaten verbündeter Staaten (USA, Frankreich, 
Kanada) stationiert. Bei den Streitkräften waren ca. 
14 500 Zivilpersonen beschäftigt. Bis 1994 wurden rd. 
7 500 kanadische Soldaten abgezogen. Von den rd. 
27 000 französischen Soldaten (Stand Ende 1989) 
werden nach den am 17. Juli 1996 angekündigten 
Standortauflösungen nach 1999 noch ca. 3 000 Sol-
daten in Baden-Württemberg stationiert sein. Von den 
rd. 40 000 US-Soldaten sind noch ca. 12 000 in Baden-
Württemberg stationiert. Die Zahl der Zivilbeschäftig-
ten hat sich entsprechend auf knapp 2 500 vermindert. 

Nach Einschätzung des Landes Baden-Württemberg 
wird die Schließung von Militärstandorten an einzel-
nen Standorten, insbesondere in Ballungsgebieten und 
in Ballungsrandzonen, eine einmalige Gelegenheit für 
einen weitgehend problemlosen Erwerb von großen 
Flächen und (auch großflächigen) Unternehmens-
ansiedlungen schaffen. 

In anderen betroffenen Gemeinden und dem zuge-
hörigen Wirtschaftsraum führe der Truppenabzug zu 
wirtschaftlichen Belastungen. Vor allem kleine und 
mittlere Konversionsgemeinden im ländlichen Raum 
stünden dadurch vor strukturellen und finanziellen 
Problemen. In diesen Gemeinden würden die typi-
schen Probleme ländlicher Gebiete, wie mangelnde 
Arbeitsplätze und geringe Wirtschaftskraft durch den 
Truppenabzug und den damit verbundenen Arbeits-
platzabbau und Kaufkraftverlust, verstärkt. 

Bayern 

In Bayern sind in den Jahren von 1990 bis 1996 rd. 
49 500 US-Soldaten abgezogen worden und 7 700 
zivile Arbeitsplätze bei den US-Streitkräften verloren-
gegangen. Von dem Truppenabbau war im besonderen 
Maße der nordwestliche und westliche Teil Bayerns 
(Regierungsbezirke Unter- und Mittelfranken) mit rd. 
68 % des Streitkräfterückzugs und rd. 44 % beim Zivil

-

beschäftigtenabbau betroffen. 
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Die Stationierung der US-Armee hat für die bayeri-
schen Standorte und deren umliegenden Räume in 
wirtschaftlicher Hinsicht Bedeutung, die vor allem in 
den ländlichen Räumen recht hoch einzuordnen ist. 
Das Militär bot in der Vergangenheit eine große Anzahl 
von krisensicheren Arbeitsplätzen. Die mit der Existenz 
dieser Arbeitsplätze verbundene Kaufkraft war neben 
der direkten Versorgungsnachfrage der US-Armee so-
wie der Konsumnachfrage der stationierten Soldaten 
ein stabilisierender Wi rtschaftsfaktor. Nach Auffassung 
Bayerns lassen sich die Auswirkungen des Truppen-
abbaus und des Verkaufs von Liegenschaften auf die 
Wirtschaftsstruktur und den Arbeitsmarkt in den be-
troffenen Regionen nicht generalisieren, sondern müs-
sen je nach Größe und Lage des betroffenen Standorts 
differenziert betrachtet werden. 

Die Reduzierungen der US-Armee nach 1991, zu denen 
parallel ein Abbau der Zivilbeschäftigten erfolgte, sind 
nach Einschätzung Bayerns besonders in struk-
turschwachen Regionen gravierend, zumal deren Fol-
gen in eine Phase des beschleunigten Strukturwandels 
und einer Rezession fielen und sie deshalb nicht kom-
pensiert werden konnten. Sie haben in diesen Stand-
orten die kommunale Finanzlage und den regionalen 
Arbeitsmarkt belastet, zum einen direkt (Zivilbe-
schäftigtenabbau), zum anderen aber auch indirekt 
(Gefährdung von Unternehmensexistenzen durch all-
gemeinen Kaufkraftverlust). Im Gegensatz zu den 
Standorten in den Ballungsräumen sind in den struk-
turschwachen ländlichen Räumen die Ausgleichsmög-
lichkeiten durch die Nutzung von freiwerdenden 
Liegenschaften auch äußerst eingeschränkt. 

Positive Effekte durch den Truppenabbau der US-Ar-
mee in Bayern erfahren in erster Linie Standorte in 
Ballungsräumen, denen mit den freiwerdenden Lie-
genschaften die Möglichkeit gegeben wird, notwen-
dige und sinnvolle städtebauliche Maßnahmen durch-
zuführen. Damit kann zum einen die Wohnungsnot 
verringert werden, zum anderen kann die Attraktivität 
als Wirtschaftsstandort  gesteigert, und es können neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden, indem neue Gewer-
beflächen ausgewiesen werden bzw. neue, kosten-
günstige Forschungs- und Hochschuleinrichtungen 
entstehen. 

Bremen 

Das Land Bremen war durch den Abzug der US-Armee 
aus Bremerhaven (Carl-Schurz-Kaserne mit 125 ha 
Fläche, die als Hauptnachschubeinheit der US-Armee 
in Deutschland diente) im Herbst 1993 betroffen. Die 
Zahl der deutschen Zivilbeschäftigten sei in 1993 ab-
rupt um rd. 1 100 reduziert worden. Der Kaufkraftver-
lust hat sich nach Einschätzung des Landes Bremen bis 
1996 auf rd. 285 Mio. DM kumuliert. 

Hessen 

Der Truppenabbau, die Standortschließungen und der 
Wegfall bzw. die Reduzierungen von Arbeitsplätzen für 
Zivilbeschäftigte führen nach Einschätzung des Lan-
des Hessen je nach den regionalen Problemlagen 
zu erheblichen wirtschaftlichen und arbeitsmarktpoli

-

tischen Problemen in den hessischen Standorten bzw. 
Standortregionen. Andererseits seien mit dem Abzug 
auch Vorteile in Form von frei werdenden Liegen-
schaften, die den Standorten langfristige Entwick-
lungschancen bieten, verbunden. 

In den Großstädten und Mittelstädten, insbesondere in 
Südhessen, hätten Wohngebäude und kleinere Lie-
genschaften weitgehend problemlos vom Markt auf-
genommen werden können. In Standorten in Mittel- 
und Nordhessen, in denen die allgemeine Struk-
turkrise und die abrüstungsbedingte Strukturkrise ku-
mulieren, erweise sich der Prozeß der Flächennutzung 
auch vor dem Hintergrund der als verhalten zu be-
zeichnenden Nachfrage insbesondere von Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben als langwierig und 
schwierig. 

In Zahlen geht das Land Hessen von folgenden Aus-
wirkungen aus: 

Im Zeitraum 1990 bis 1996 wurden 9 214 Zivilbe-
schäftigte bei den Alliierten abgebaut. Das Land Hes-
sen schätzt den Kaufkraftausfall auf rd. 252 Mio. DM, 
wodurch weitere über 1 400 Arbeitsplätze verloren-
gingen. 

Im Zeitraum von 1990 bis 1996 wurden 53 535 Soldaten 
bei den alliierten Streitkräften abgezogen. Das Land 
Hessen geht von weiteren Kaufkraftausfällen in Höhe 
von rd. 458 Mio. DM bzw. von einem weiteren Verlust 
von über 2 600 Arbeitsplätzen aus. Das Land Hessen 
schätzt damit den gesamten Kaufkraftausfall auf rd. 
710 Mio. DM, was rein rechnerisch rd. 4 000 Arbeits-
plätzen über das ganze Land verteilt entspräche. 

Niedersachsen 

In Niedersachsen sind in den Jahren von 1990 bis 1994 
von den alliierten Streitkräften rd. 16 000 Soldaten ab-
gezogen worden und rd. 1 400 zivile Arbeitsplätze ver-
lorengegangen. Von diesen Arbeitsplatzverlusten ent-
fallen bei den Truppenreduzierungen mehr als 60 % auf 
den Nordosten des Landes, und bei den Zivilbe-
schäftigten sind mit rd. 90 % die Regierungsbezirke 
Hannover und Lüneburg zu fast gleichen Teilen be-
sonders stark vom Abbau betroffen. 

Neben den direkten Arbeitsplatzverlusten könne auch 
die Reduzierung der Aufträge der alliierten Standort-
verwaltungen im Handel, bei den Dienstleistern und im 
Handwerk Arbeitsplätze gefährden. Die Ausgaben der 
alliierten Standortverwaltungen hätten im Jahr 1990 
immerhin bei mehr als 1,2 Mrd. DM gelegen. Unter-
stelle man einen mit dem Truppenabbau proportio-
nalen Nachfrageausfall, so dürfte der Betrag bei mehr 
als 100 Mio. DM pro Jahr liegen. 

Nach Einschätzung des Landes ist ferner der Rückgang 
der persönlichen Nachfrage der Soldaten und Zivilbe-
schäftigten zu berücksichtigen. Der damit verbundene 
Kaufkraftschwund wird auf ca. 90 Mio. DM pro Jahr 
geschätzt. Dieser pauschalierte Nachfrageausfall sei 
jedoch regional sehr starken Schwankungen unter-
worfen und z. B. davon abhängig, ob die Soldaten in 
ihre Heimatorte zurückkehrten und so der regionalen 
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Wirtschaft die bisherige persönliche Nachfrage voll 
entginge. 

Aus der Reduzierung sowohl der persönlichen Nach-
frage als auch der Nachfrage der alliierten Standort-
verwaltungen seien vor allem wachstumsdämpfende 
Effekte und indirekte Arbeitsmarktwirkungen zu er-
warten. Aufgrund der Nachfrageausfälle in Höhe von 
rd. 90 Mio. DM (Soldaten) und 100 Mio. DM (alliierte 
Standortverwaltungen) ergibt sich nach Schätzungen 
des Landes Niedersachsen rein rechnerisch eine Ge-
fährdung von ca. 1 100 zivilen Arbeitsplätzen. 

Nordrhein-Westfalen 

Der Konversionsprozeß in Nordrhein-Westfalen, mit 
einem Abbau von rd. 108 000 Militärarbeitsplätzen 
(davon rd. 25 000 Zivilbeschäftigte) vollzieht sich nicht 
in erster Linie in den Ballungsräumen, sondern in peri-
pheren, strukturschwächeren Regionen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen weist auf folgende 
Auswirkungen des Truppenabbaus hin: Mit der Frei-
gabe militärischer Liegenschaften in den betroffenen 
Gemeinden seien nicht nur negative Folgen und Risi-
ken, sondern auch Chancen verbunden. In den be-
troffenen Regionen könnten sich vielfältige Entwick-
lungsmöglichkeiten und -potentiale (z. B. Ausweisung 
neuer Gewerbegebiete, Schaffung von Wohnraum, 
Nutzung für Hochschulzwecke) ergeben, die zur Stär-
kung der Wirtschaftskraft und letztlich zur Bereitstel-
lung von neuen, zukunftsgerichteten Arbeitsplätzen 
- auch in strukturschwächeren Regionen - führten. 

Rheinland -Pfalz 

Das Land Rheinland-Pfalz hat seit 1989 mehr als 
100 000 militärische und zivile Stellen durch den Trup-
penabbau verloren. Bei den alliierten Streitkräften 
wurden bis zum 30. Juni 1996 rd. 15 000 (60 %) zivile 
Arbeitsplätze abgebaut. Hiervon betroffen sind insbe-
sondere die Regionen Westpfalz und T rier, der obere 
Nahe-Raum und der Hunsrück-Raum. 

Die Streitkräfte in Rheinland-Pfalz leisteten insgesamt 
einen Beitrag von rd. 5,4 Mrd. DM (rd. 5 %) zur Brutto-
wertschöpfung des Landes. Rheinland-Pfalz schätzt, 
daß dem Land über 60 % dieser Kaufkraft verloren-
gegangen seien. 

Saarland 

Im Saarland wird der 1999 anstehende Truppenabzug 
der französischen Streitkräfte (ca. 1 100 Soldaten) aus 
St. Wendel regionalökonomische Auswirkungen ha-
ben. Nach Einschätzung des Saarlandes stellt das fran-
zösische Regiment für die Kreisstadt St. Wendel einen 
nicht unerheblichen Wirtschaftsfaktor dar. Ein even-
tueller Rückzug könne spürbare Auswirkungen auf 
den Handel haben. Das Land schätzt, daß durch den 
Abzug der französischen Streitkräfte Kaufkraft in Höhe 
von 8 Mio. DM am Standort St. Wendel verlorengehen 
könnte. 

Bei einem Abzug könnten jedoch die frei werdenden 
232 Wohnungen einer privaten Nutzung zugeführt 

werden. Die frei werdenden Liegenschaften könnten 
als Gewerbeflächenpotential im Landkreis neue wirt-
schaftliche Akzente setzen und neue Arbeitsplätze 
schaffen. 

Schleswig-Holstein/Hamburg 

Schleswig-Holstein ist von Truppenreduzierungen der 
alliierten Streitkräfte außerordentlich gering und 
Hamburg überhaupt nicht betroffen, so daß diese Län-
der zu den wirtschaftlichen Auswirkungen keine Aus-
sagen machen konnten. 

2. Informationspolitik 

2.1 Was unternimmt die Bundesregierung, damit die 
alliierten Streitkräfte ihre bisherige Informations-
politk der späten Information über die Freigabe 
von Liegenschaften, Standortveränderungen und 
Entlassungen von deutschen Beschäftigten än-
dern? 

2.2 Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung 
für ein zukünftig unbürokratisches und wirksames 
Informations- und Abstimmungssystem zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden? 

Zu den beiden Punkten nimmt die Bundesregierung 
wie folgt Stellung: 

Seit Beginn des Truppenabbaus im Jahr 1991 hat sich 
das Verfahren der gegenseitigen Konsultation zwi-
schen den betroffenen Behörden des Bundes, der Län-
der und den zuständigen Stellen der in Deutschland 
stationierten Gaststreitkräfte eingespielt und bewährt. 
Im Zuge dieses Verfahrens wird schon im Vorfeld ver-
sucht, die Freigabeabsichten der Gaststreitkräfte mit 
den Freigabewünschen der betroffenen Länder abzu-
stimmen. In vielen Fällen konnte den Wünschen der 
Landesregierungen entsprochen werden. 

Die Informationspolitik hinsichtlich personeller Maß-
nahmen ist wie folgt geregelt: 

Zur Durchführung des Tarifvertrags zur sozialen Ab-
sicherung der Arbeitnehmer bei den Stationierungs-
streitkräften im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land vom 31. August 1971 (TV Soziale Sicherung) be-
steht bereits ein Informationssystem (Nummer 3.1 der 
Erläuterungen und Verfahrensrichtlinien zum TV So-
ziale Sicherung). Danach unterrichten, sobald mit Ent-
lassungen aus militärischen Gründen zu rechnen ist, 
die Hauptquartiere der Stationierungsstreitkräfte das 
Bundesministerium der Finanzen über den Zeitpunkt 
oder den Zeitraum der vorgesehenen Personalmaß-
nahme und teilen mit, wie viele Arbeitnehmer voraus-
sichtlich davon betroffen sein werden. Das Bundes-
ministerium der Finanzen leitet diese Informationen 
weiter an die Bundesanstalt für Arbeit und an die 
obersten Landesbehörden der Verteidigungslasten-
verwaltung mit der Bitte, die nachgeordneten Be-
hörden zu unterrichten. 

Eine Änderung der dargestellten Verfahren ist nicht 
erforderlich. 

 



3. Veräußerungspraxis 

Vorbemerkung 

Der Bund veräußert grundsätzlich die Grundstücke, die 
er für eigene Zwecke nicht mehr benötigt. Bei Grund-
stücken, deren bauliche Nutzbarkeit aufgrund des 
Planungsrechts feststeht, treten im allgemeinen keine 
größeren Schwierigkeiten auf als bei Veräußerungen 
durch andere Anbieter am Grundstücksmarkt. Pro-
bleme können sich bei Konversionsliegenschaften er-
geben, die aufgrund ihrer Größe und städtebaulichen 
Situation einer Bauleitplanung bedürfen bzw. die Vor-
aussetzungen für eine städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme erfüllen. 

Die Konversion ehemals militärischer Liegenschaften 
zu einer zivilen Anschlußnutzung stellt einen kom-
plexen Prozeß mit vielen Beteiligten dar. Die Haupt-
akteure, nämlich der Bund als Eigentümer und die 
Kommune als Trägerin der Planungshoheit haben da-
bei das gemeinsame Ziel, möglichst schnell einen 
neuen Nutzer für die Grundstücke zu finden. 

Entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften, die 
übrigens mit denen der Länder übereinstimmen, werden 
die Grundstücke zum Verkehrswert verkauft, sofern 
nicht eine verbilligte oder gar unentgeltliche Veräuße-
rung vom Parlament durch entsprechende Haushalts-
vermerke im Haushaltsplan zugelassen ist. Von diesen 
Ausnahmemöglichkeiten hat der Bund in großem Um-
fang Gebrauch gemacht. Das breit gefächerte, zeitlich 
befristete Verbilligungsprogramm umfaßt vor allem den 
Wohnungsbau, aber auch eine Vielzahl von sozialen 
Zwecken wie Krankenhäuser, Altenheime, Behin-
derteneinrichtungen, Obdachlosenunterkünfte, Frauen-
häuser und Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie 
den Hochschul- und Schulbereich, Sportanlagen bis hin 
zu Abwasser- und Abfallbeseitigungsanlagen. Der 
Preisnachlaß beträgt - regelmäßig - 50 % vom vollen 
Wert eines Grundstücks. In den neuen Bundesländern 
werden außerdem besondere Grundstücke, wie bei-
spielsweise Schlösser, Burgen, sakrale und kulturelle 
Bauten, Krankenhäuser (an bisherige Träger oder Ge-
bietskörperschaften) oder Sportanlagen, unentgeltlich 
abgegeben. In den Bundeshaushalt 1995 neu aufge-
nommen wurde eine Regelung, nach der für die Bildung 
selbstgenutzten Wohneigentums bundeseigene Grund-
stücke auch dann um bis zu 50 %. unter dem vollen Wert 
veräußert werden, wenn die Erwerber die Förderungs-
voraussetzungen des sozialen Wohnungsbaus erfüllen, 
jedoch Fördermittel wegen Ausschöpfung des Ver-
pflichtungsrahmens nicht mehr bewilligt werden kön-
nen. 

Hinsichtlich des Umfangs der gewährten Verbilli-
gungen wird auf die Vorbemerkung zu dieser Antwort 
verwiesen. 

Die Länder haben sich auf diesem Gebiet eher zurück-
gehalten. 

Die Wertermittlung für Großliegenschaften, wie Kaser-
nen, Truppenübungsplätze, Flugplätze, Depots usw., 
bereitet dann Schwierigkeiten, wenn es noch gar keine 
oder noch nicht genügend konkrete kommunale Pla

-

nungen gibt. Denn Art  und Maß der baulichen Nutz-
barkeit bilden den entscheidenden Faktor für den Wert 
eines Grundstücks. Es wäre jedoch nicht vertretbar, die 
Veräußerung bis zum Vorliegen eines Bebauungs-
planes aufzuschieben. Um eine schnelle Privatisierung 
der Grundstücke zu ermöglichen, hat die Bundes-
vermögensverwaltung eine Reihe von Verfahren ent-
wickelt. Sie bietet den Kommunen sowie p rivaten In-
vestoren insbesondere folgende Möglichkeiten an: 

— Verkauf an die Gemeinde zum sanierungs- oder ent-
wicklungsunbeeinflußten Grundstückswert, wenn 
die Grundstücke die Voraussetzungen für die Durch-
führung von Sanierungs- oder Entwicklungsmaß-
nahmen nach dem Baugesetzbuch erfüllen. Dabei 
verzichtet der Bund auf die ansonsten vorge-
schriebene Voraussetzung einer förmlichen Fest-
legung des Gebietes oder der Förderung der Maß-
nahme. 

Mit diesem Angebot überläßt der Bund den Kom-
munen den „Planungsgewinn", mit dem diese die 
Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahme finan-
zieren. 

— Verkauf an einen Investor auf der Grundlage eines 
mit der Gemeinde abgestimmten Nutzungs-
konzeptes. Für den Fall, daß die spätere Auswei-
sung ein höheres Baurecht bewirkt und der Investor 
dies auch nutzt, ist die Wertdifferenz an den Bund 
nachzuzahlen. 

— Anwendung des Instrumentariums der städtebau-
lichen Verträge. 

— Verkauf an eine bundeseigene Gesellschaft, die in 
Kooperation mit der Gemeinde eine Standortent-
wicklung durchführen soll (Pilotprojekte). 

— Durchführung von Modellvorhaben zur beschleu-
nigten Bereitstellung preisgünstigen Baulands für 
Familien mit Kindern auf ausgewählten Konver-
sionsliegenschaften. 

Weitere Instrumente einer Beschleunigung und Ver-
einfachung des Veräußerungs- und des Wertermitt-
lungsverfahrens sind: 

— Delegation der Verantwortung für die Veräußerung 
von Grundstücken im Wert von bis zu 10 Mio. DM 
auf die Oberfinanzdirektionen mit der Möglichkeit 
der weiteren Delegation auf die Bundesvermögens-
ämter bei Werten bis zu 3 Mio. DM. 

— Anhebung der Wertgrenze für die Einwilligung des 
Deutschen Bundestages und des Bundesrates. 

— Veräußerung im Wege der Ausschreibung ohne 
gutachtliches Wertermittlungsverfahren (hierfür ist 
allerdings ein hinreichend konkretes Planungs-
konzept erforderlich). 

— Verstärkte Einschaltung p rivater Makler- und Ver-
wertungsgesellschaften, darunter in den neuen 
Bundesländern die TLG Treuhand Liegenschafts-
gesellschaft mbH; verstärkte Einschaltung p rivater 
Sachverständiger bei der Erstellung von Wertgut-
achten. 
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3.1 Warum weigert sich die Bundesregierung, dem 
Parlament einen Vorschlag zu unterbreiten, das 
Bundeshaushaltsgesetz mit dem Ziel zu ändern, 
daß bei der Veräußerung freiwerdender Militär-
liegenschaften strukturpolitische Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden können? 

Eine etwaige Strukturschwäche der betreffenden Re-
gion stellt ein wesentliches Element bei der Bewe rtung 
der Liegenschaften dar. Sie wird bereits vom Markt 
berücksichtigt und schlägt sich daher in der Werter-
mittlung bzw. im Ergebnis eines Ausschreibungsver-
fahrens nieder. 

Hinsichtlich der Förderung von Regionen mit schwa-
cher Wirtschaftsstruktur wird im übrigen auf die Lei-
stungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" verwiesen. 

3.2 Warum ändert der Bund nicht seine Veräuße-
rungspraxis, die sich derzeit ausschließlich nach 
fiskalischen Gesichtspunkten orientiert, und bietet 
die freiwerdenden Liegenschaften zu deutlich 
günstigeren Konditionen Ländern und Kommunen 
an? 

Die Haushaltsvermerke zur verbilligten Veräußerung 
bundeseigener Grundstücke umfassen insbesondere 
auch die Gebietskörperschaften als Berechtigte, denen 
eine Verbilligung beim Erwerb eines bundeseigenen 
Grundstücks für einen bestimmten Zweck gewährt 
werden kann. Einige Haushaltsvermerke beschränken 
sich außerdem nur auf die Gebietskörperschaften 
(oder von diesen getragene oder mitgetragene Gesell-
schaften) als mögliche Nutznießer einer Verbilli-
gung (z. B. bei der Veräußerung zum sanierungs- und 
entwicklungsunbeeinflußten Wert, bei Geschoßwoh-
nungsbeständen oder bei der Einräumung erweiterter 
Stundungskonditionen) . 

Im übrigen hat die Bundesregierung bereits in der 
Vorbemerkung zur Beantwortung dieser Großen An-
frage dargelegt, daß sie durch Verbilligungen auf über 
2,74 Mrd. DM an Einnahmen verzichtet hat. Weitere 
Einnahmeausfälle durch im Bundeshaushaltsplan zu-
gelassene Stundungsregelungen kommen hinzu. Die 
Wertung, die Veräußerungspraxis sei ausschließlich 
von fiskalischen Gesichtspunkten bestimmt, ist somit 
unzutreffend. Angesichts der Haushaltslage des Bun-
des besteht allerdings keine Möglichkeit zu noch wei-
tergehenden Verbilligungen zugunsten von Gebiets-
körperschaften. Die Bundesregierung ist darüber hin-
aus der Auffassung, daß insbesondere die Kommunen 
ihre Erwerbswünsche aus ordnungspolitischen und 
haushaltswirtschafltichen Gründen kritisch prüfen 
sollten. Ihr sind Fälle bekannt, in denen eine Veräuße-
rung an seriöse p rivate Investoren und damit eine 
zügige Konversion an der ablehnenden Haltung von 
Kommunen gescheitert sind. 

3.3 Was beabsichtigt die Bundesregierung, mit Grund-
stücken zu tun, die während der Höchstförderung 
nicht verkauft werden konnten? 

3.4 Beabsichtigt die Bundesregierung, die degressive 
Staffelung für die dann nicht verkauften Grund-
stücke wieder zurückzunehmen? 

Die beiden Fragen zielen auf das Konzept des Abbaus 
der Verbilligungen ab. Dazu bemerkt die Bundes-
regierung, daß eine Reihe wesentlicher Verbilligungs-
tatbestände bis auf weiteres unverändert fortgilt. Dazu 
gehören insbesondere die Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus, des Studentenwohnraumbaus, die 
Veräußerung zum sanierungs- bzw. entwicklungsun-
beeinflußten Wert sowie die Möglichkeiten der unent-
geltlichen Abgabe bestimmter Liegenschaften in den 
neuen Ländern. 

Andere Verbilligungsmöglichkeiten werden nach Frei-
gabe, d. h. Verfügbarkeit der Liegenschaften am 
Markt, für eine zivile Nutzung degressiv abgebaut. Um 
den zeitlichen Planungsvorläufen komplexer Verwer-
tungsfälle Rechnung zu tragen, gewährt der Bund für 
Liegenschaften, die einer bauleitplanerischen Vorbe-
reitung bedürfen, den vollen Verbilligungssatz noch für 
drei Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem eine Liegenschaft 
freigegeben ist, d. h. dem Markt tatsächlich zur Verfü-
gung steht. Im folgenden Jahr reduziert sich die Ver-
billigung auf 25 %, danach entfällt sie ganz. Ver-
billigungen für Liegenschaften, die keiner bauleit-
planerischen Vorbereitung bedürfen, werden in drei 
Jahren - nach Freigabe - degressiv gestaffelt auf Null 
zurückgeführt (50/40/25/0). 

Sofern die Grundstücke nicht mit dem höchstmög-
lichen Verbilligungsabschlag veräußert werden kön-
nen, stehen sie somit weiterhin zu günstigen Bedin-
gungen dem Markt zur Verfügung. An eine Rück-
nahme des Verbilligungsabbaus ist nicht gedacht. 
Durch dieses vom Deutschen Bundestag gebilligte 
Konzept der Bundesregierung soll ein Anreiz zu einem 
schnellen Erwerb geschaffen werden. Der Haushalts-
ausschuß des Deutschen Bundestages hat immer wie-
der auf die zeitliche Begrenztheit der Regelungen hin-
gewiesen, und auch die Ministerpräsidenten der von 
der Konversion hauptsächlich betroffenen Länder 
haben im Sommer des vorigen Jahres der Zielsetzung 
des Bundes, die Konversion von Liegenschaften durch 
degressiv gestaltete Verbilligungsmöglichkeiten zu 
beschleunigen, grundsätzlich keine Einwendungen 
mehr entgegengebracht. 

3.5 Warum verschließt sich die Bundesregierung nach 
wie vor, den für eine gewerbliche oder indust rielle 
Nutzung vorgesehenen Preisnachlaß, der bisher 
nur für die neuen Länder galt, nicht do rt  wie vorge-
sehen abzuschaffen, sondern bundeseinheitlich 
auf alle Liegenschaften in strukturschwachen 
Regionen auszudehnen? 

Das Verbilligungsprogramm des Bundes für bestimmte 
Liegenschaften in den neuen Bundesländern hat die 
Europäische Kommission im Jahr 1993 gemäß Arti- 
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kel 92 Abs. 3 Buchstabe a des EG-Vertrages als Beihilfe 
mit regionaler Zielsetzung in einem besonders förde-
rungswürdigen Gebiet genehmigt. Artikel 92 Abs. 3 
Buchstabe a des EG-Vertrages bet rifft stark unterent-
wickelte Gebiete der Gemeinschaft. In der Bundes-
republik Deutschland besitzen nur die neuen Bundes-
länder diesen Status. Eine Ausdehnung dieses Status 
auf Westdeutschland ist in keinem Fall zu erwarten. 

Im übrigen würde eine Verbilligung zur Förderung der 
gewerblichen Wi rtschaft einen neuen Subventionstat-
bestand darstellen, den die Bundesregierung aus ord-
nungspolitischen Gründen ablehnt. 

3.6 Welche verwaltungstechnischen Vereinfachungen 
sieht die Bundesregierung, um bei der Veräuße-
rung ehemals militärisch genutzter Flächen das 
Veräußerungsverfahren zu beschleunigen und zu 
vereinfachen? 

Auf die Vorbemerkung zum Themenkreis Veräuße-
rungspraxis und die dort  genannten Beispiele wird 
verwiesen. Seit Beginn des Truppenabbaus und der 
damit verbundenen Freigabe einer Vielzahl bisher mi-
litärisch genutzter Liegenschaften gestaltet der Bund 
das Verwertungsverfahren durch zahlreiche Verein-
fachungen zügiger, um interessie rten Investoren das 
Eigentum am Kaufgrundstück ohne nennenswerte 
Verzögerungen verschaffen zu können. 

Zu den Maßnahmen zur Abkürzung des Verwertungs-
verfahrens gehören vor allem der Beginn der erf or-
derlichen Prüfungen (z. B. Bundesbedarf, Rückerwerbs-
ansprüche Dritter) bereits vor Freigabe der Liegenschaft 
und das Bemühen, alle Verwaltungsvorgänge möglichst 
parallel laufen zu lassen. Gleichzeitig wird versucht, die 
Gemeinden frühzeitig zu bauleitplanerischen Beschlüs-
sen, zumindest zu einem hinreichend abgesicherten 
Nutzungskonzept zu bewegen. 

Die wichtigsten weiteren Verfahrensvereinfachungen 
liegen im Bereich der Wertermittlung. Do rt  ist die  Aus

-

schreibung, sofern nicht an Land oder Gemeinde ver-
äußert wird, zum Regelfall bei der Kaufpreisfindung 
geworden. Sie hat die „förmliche Wertermittlung" und 
das oft langwierige Verfahren bei der Ermittlung der 
Bau- und Bodenwerte weitgehend ersetzt. Hierdurch 
erübrigen sich in der Regel zeitraubende Verhand-
lungen über die Höhe des Kaufpreises. 

In den Fällen, in denen Grundstücke nicht über eine 
Ausschreibung verkauft werden, schaltet der Bund 
unter bestimmten Voraussetzungen auch fremde Gut-
achter ein. Der Bund ist auch bereit, Gutachten von 
örtlichen Gutachterausschüssen zu akzeptieren, wenn 
sie einer Schlüssigkeitsprüfung standhalten. Bei der 
Wertermittlung steht seit einigen Jahren die Ertrags-
wertmethode im Vordergrund, die vielfach zu einer 
realistischeren Wertermittlung führt als das Sachwert-
verfahren. 

Die sonstigen Verfahrensvereinfachungen berühren 
meist kleinere Bereiche, sie erleichtern aber zusam-
mengenommen die Verwertung erheblich. Dazu ge-
hören Vereinfachungen bei der verbilligten Veräuße-
rung von ehemaligen Alliierten-Wohnungen (Einzel-
heiten siehe in der Antwort zu Frage 3.9). Außerdem 
beteiligt sich der Bund in geeigneten Fällen an der 
Entwicklung von Nutzungskonzepten durch die Ge-
meinde und gibt Gutachten zur Gefährdungsab-
schätzung in Auftrag, wenn ein Altlastenverdacht be-
steht. Ferner vermittelt die Bundesvermögensverwal-
tung potentiellen Erwerbern von Militärliegenschaften 
die Möglichkeit, das künftige Kaufobjekt bereits zu ei-
nem Zeitpunkt zu betreten, zu dem die militärische 
Nutzung noch nicht beendet ist, um es auf seine Eig-
nung für einen bestimmten Zweck zu untersuchen. 

Die verwaltungstechnischen Vereinfachungen bei der 
Verwertung der zahlreichen Konversionsliegenschaf-
ten, die oft einen erheblichen Gebäudebestand auf-
weisen, haben sich deutlich in den sich jährlich stei-
gernden Verkaufszahlen niedergeschlagen: 

*) Da die Zahl der Verkaufsfälle zum Jahresende erfahrungsgemäß zunimmt, kann auch für das gesamte Jahr 1996 von einer Steigerung 
gegenüber 1995 ausgegangen werden. 

Der Prozeß der Effizienzsteigerung bei der Verwertung 
von bundeseigenen Liegenschaften ist noch nicht ab-
geschlossen. Bei aller Beschleunigung der Verwertung 
ist der Bund in der Regel auf die Kooperation der Kom-
munen angewiesen, in deren ausschließlicher Befugnis 
die Bauleitplanung liegt und damit die Entscheidung, 
wie und wann eine ehemalige militärische Liegen-
schaft zivil nutzbar sein soll. Außerdem wird der Ver-
marktungserfolg auch von einer Vielzahl von anderen 
Beteiligten, wie den Umwelt- und Denkmalschutz-
behörden usw., mitbestimmt, auf deren Handeln der 
Bund keinen Einfluß hat. 

3.7 Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
beim Verkauf ehemals militärisch genutzter Flä-
chen die strukturpolitischen Bedingungen der  be-
troffenen Landkreise und Kommunen bei der 
Preisfindung zu berücksichtigen? 

Auf die Vorbemerkung zu dieser Antwort sowie die 
Antwort zu Frage 3.1 wird verwiesen. Die Bundes-
regierung sieht darüber hinaus keine Möglichkeit, 
strukturpolitische Bedingungen bei der Preisfindung 
zu berücksichtigen. 
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3.8 Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
beim Verkauf militärischer Flächen die Kaufpreis-
ermittlung zu vereinfachen? 

Das Verfahren zur Kaufpreisermittlung ist seit Beginn 
der Konversion bereits deutlich vereinfacht worden. 
Einzelheiten dazu sind in der Antwort zu Frage 3.6 
ausgeführt. 

3.9 Wie beurteilt die Bundesregierung den Vorschlag, 
den Verbilligungserlaß bei der Umwandlung ehe-
maliger Militärwohnungen in Sozialwohnraum mit 
der Maßgabe zu ändern, daß der Verwaltungsauf-
wand deutlich reduziert, die Praxis der Kaufpreis-
ermittlung vereinfacht und die Förderung auch auf 
die Schaffung von Eigentumswohnungen ausge-
dehnt wird? 

Der Verwaltungsaufwand bei der verbilligten Ver-
äußerung bundeseigener Geschoßwohnungsbestände 
zur Schaffung von Sozialwohnungen ist zuletzt Anfang 
1996 deutlich vereinfacht worden. So kann - gegen-
über der anfänglichen Regelung - bei der Ermittlung 
der ortsüblichen Sozialmiete, die für vergleichbare 
Wohnungen oft nur schwer oder gar nicht feststellbar 
war, inzwischen von der ortsüblichen Nettovergleichs-
miete ein Abschlag von bis zu 25 % vorgenommen 
werden. Außerdem sind deutliche Vereinfachungen in 
den Fällen zugelassen worden, in denen innerhalb 
einer Liegenschaft Wohnungen mit Sozialbindung und 
frei vermietbare Wohnungen vorgesehen werden. Bei 
dieser Mischnutzung werden dem Erwerber keine 
festen Quotierungen mehr vorgegeben, sondern ihm ist 
der Anteil und die Aufteilung der frei vermietbaren 
Wohnungen bzw. der Wohnungen für Sozialmieter 
freigestellt. Seit diesem Jahr ist es außerdem verbilli-
gungsunschädlich, wenn das Gesamteinkommen eines 
Mieterhaushalts während des Mietverhältnisses die 
Einkommensgrenze des öffentlich geförderten sozialen 
Wohnungsbaus überschreitet. 

Die Ausdehnung des Verbilligungserlasses auf die 
Schaffung von Eigentumswohnungen steht dem vor-
gesehenen Abbau des Verbilligungskonzeptes ent-
gegen. Zielrichtung des Haushaltsgesetzgebers bei der 
Schaffung des Haushaltsvermerks war es, mit der ver

-

billigten Veräußerung von Geschoßwohnungen an 
Gebietskörperschaften und von diesen mehrheitlich 
getragene Wohnungsbaugesellschaften insbesondere 
den Kommunen bei der Erfüllung der wohnungs-
mäßigen Versorgung von Bevölkerungskreisen mit ge-
ringerem Einkommen zu helfen. 

4. Altlastenproblematik 

4.1 Welche Altlastuntersuchungen gedenkt die Bun-
desregierung, zukünftig im Interesse einer schnel-
len Verwertung von militärischen Liegenschaften 
zu veranlassen, damit sich die Kommunen und 
potentielle Investoren besser und schneller darauf 
einstellen können? 

Die alliierten Streitkräfte sind nach den zwischenstaat-
lichen Verträgen dafür verantwortlich, daß sich die 
ihnen überlassenen Liegenschaften in einem den An-
forderungen des deutschen Umweltrechts entspre-
chenden Zustand befinden. 

Nach Freigabe trägt der Bund ohne Rücksicht auf de-
ren Höhe die Kosten der Gefahrenbeseitigung auf 
bundeseigenen Liegenschaften, wenn aus einer Bo-
denverunreinigung eine Gefahr für das Leben oder die 
Gesundheit Dritter resultiert. Im Fall des Verdachts ei-
ner Gefahr im polizeirechtlichen Sinn trifft der Bund die 
erforderlichen Gefahrerforschungsmaßnahmen und 
trägt auch die Kosten, wenn sich der Gefahrenverdacht 
durch die Untersuchung tatsächlich bestätigt oder 
wenn aufgrund besonderer landesrechtlicher Rege-
lungen Untersuchungen durchgeführt werden müssen, 
um die richtigen Sanierungsmaßnahmen treffen zu 
können. Darüber hinaus führt der Bund auf seinen 
Liegenschaften auch ohne rechtliche Verpflichtung 
Altlastenuntersuchungen durch, wenn dies im Einzel-
fall wirtschaftlich sinnvoll ist. 

4.2 Warum weigert sich die Bundesregierung, dem Er-
werber einer Liegenschaft ein Rücktrittsrecht vom 
Kaufvertrag einzuräumen, wenn nachträglich Alt-
lastenprobleme in großem Umfang sichtbar wer-
den? 

Der Einräumung eines Rücktrittsrechts bedarf es nicht. 
Werden tatsächlich nachträglich in größerem Umfang 
Altlasten entdeckt, werden die Interessen des Er-
werbers bereits durch die gegenwärtige Praxis in aus-
reichendem Umfang berücksichtigt. 

Bei Grundstücksveräußerungen werden Kontamina-
tionen geringerer Art und Schwere bereits im Rahmen 
der Verkehrswertermittlung angemessen zugunsten 
des Erwerbers in die Kaufpreisfindung einbezogen. Bei 
stärkeren Verunreinigungen oder erheblicher Un-
sicherheit hierüber beteiligt sich der Bund aufgrund 
einer entsprechenden Regelung im Kaufvertrag an den 
Kosten einer Altlastensanierung bis maximal zur Höhe 
des gezahlten Kaufpreises bei einer Eigenbeteiligung 
des Erwerbers in Höhe von 10 % der Sanierungskosten, 
wenn binnen drei Jahren seit Vertragsschluß das Kauf-
grundstück für den vertraglich vorausgesetzten Ge-
brauch hergerichtet oder eine nachträglich festge-
stellte polizeilich relevante Gefahr beseitigt werden 
muß. Die Selbstbeteiligung des Erwerbers in Höhe von 
10 % der Sanierungskosten schützt den Bund wir-
kungsvoll vor überzogenen Sanierungsmaßnahmen. 
Die Drei-Jahres-Regelung verbindet ein weit über das 
gesetzlich geforderte Maß hinausgehendes Entgegen-
kommen des Bundes gegenüber dem Erwerber mit 
dem durch wirtschaftliche Vernunft begründeten Ge-
bot, ehemalige militärische Liegenschaften zügig zivi-
len Anschlußnutzungen zuzuführen und zu diesem 
Zweck Sanierungserfordernisse rasch ermitteln zu las-
sen. Der Bund ist jedoch bei besonders großen Liegen-
schaften, wie z. B. Großflug- oder Übungsplätzen, dar-
über hinaus bereit, den Fristbeginn abschnittsweise für 
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eine maximale Dauer von zehn Jahren nach Kauf

-

vertragsschluß in Gang zu setzen.  

Diese Regelungen sowie die Beschränkung der Selbst-
beteiligung des Erwerbers auf 10 % der Sanierungs-
kosten bieten dem Käufer hinreichend Schutz. Für den  

Bund ist die Eigenbeteiligung des Erwerbers unver-
zichtbar. Er hat mit dieser Praxis in den zahlreichen  

abgeschlossenen Kaufverträgen bislang positive Er-
fahrungen gemacht.  

4.3 In welchen begründeten Ausnahmefällen sieht die  
Bundesregierung eine Möglichkeit, die 10 %ige  
Beteiligung eines Erwerbers einer Liegenschaft an  

den Sanierungskosten zu streichen?  

Aufgrund der dargelegten Interessenlage sieht die 
Bundesregierung grundsätzlich keine Möglichkeit, von 
der zehnprozentigen Beteiligung des Erwerbers abzu-
sehen. 

5. Situation der Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmer und soziale Sicherung  

5.1 Welchen Einfluß nimmt die Bundesregierung auf  
die alliierten Streitkräfte, daß der Arbeitsplatzver-
lust deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nicht noch dadurch verstärkt wird, daß  

deutsche Beschäftigte durch amerikanische ersetzt  

werden?  

Am Tage der Unterzeichnung des Abkommens vom  
18. März 1993 zur Änderung des Zusatzabkommens  
zum NATO-Truppenstatut haben die Regierungen  

Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens, Kanadas, der  

Niederlande und der USA der Bundesregierung  

schriftlich mitgeteilt, daß ihre in Deutschland statio-
nierten Streitkräfte auch weiterhin beabsichtigten,  

zivile Ortskräfte zu beschäftigen.  

Im Zusammenhang mit dem Vollzug des Notenwech-
sels zwischen der Bundesregierung und der Regierung  

der Vereinigten Staaten von Amerika über die Anwen-
dung des Artikels 73 des Zusatzabkommens vom  
3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS)  
hat darüber hinaus die Amerikanische Botschaft am  

13. Juli 1995 verbindlich erklärt (BGBl. 1994 II, S. 761):  

„Es wird die Politik der Truppen der Vereinigten  

Staaten in Deutschland sein, nach Artikel 56 des  
Zusatzabkommens Beschäftigte nicht gegen ihren  

Willen zu entlassen, um sie durch technische Fach-
kräfte im Sinne des Artikels 73 des Zusatzabkom-
mens zu ersetzen, soweit die technische Fachkraft  

dieselben Pflichten und Aufgaben hätte wie der Be-
dienstete nach Artikel 56. "  

Die Bundesregierung erwartet, daß sich die in  
Deutschland stationierten amerikanischen Streitkräfte  

an diese Zusage halten.  

5.2 Drängt die Bundesregierung bei den alliierten  

Streitkräften darauf, daß das Zusatzabkommen  
des Artikels 73 des NATO-Truppenstatuts restrik-
tiv ausgelegt wird, und wie will sie dies kontrol-
lieren?  

5.3 Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um den  

Mißbrauch des Artikels 73 zu unterbinden?  

In dem o. g. Notenwechsel vom 13. Juli 1995 ist mit der  

amerikanischen Regierung ein Verfahren zur Anwen-
dung des Artikels 73 ZA-NTS vereinbart worden, das  

unter anderem einen Meinungsaustausch zwischen  

den zuständigen deutschen Behörden und den zu-
ständigen Behörden der US-Streitkräfte darüber vor-
sieht, ob in den einzelnen Fällen die Voraussetzungen  
einer technischen Fachkraft im Sinne des Artikels 73  
Satz 1 ZA-NTS vorliegen.  

Auf deutscher Seite sind die betroffenen Länder für die  

Durchführung des Meinungsaustauschs zuständig.  

Es ist Sache der betroffenen Länder, bei einem ver-
muteten Mißbrauch des Artikels 73 ZA-NTS die er-
forderlichen Schritte zur Einhaltung der deutschen ab

-

gabenrechtlichen Regelungen einzuleiten.  

5.4 Welchen Weg geht die Bundesregierung, um mit  
den alliierten Stationierungsstreitkräften weiter-
hin über die noch fehlende Mitbestimmung für die  
deutschen Zivilbeschäftigten nach dem Bundes-
personalvertretungsgesetz zu verhandeln?  

5.5 Wie sieht die Bundesregierung die Erfolgsaus-
sichten?  

In den Verhandlungen, die am 18. März 1993 zur Un-
terzeichnung des Abkommens zur Änderung des Zu-
satzabkommens zum NATO-Truppenstatut führten, 
gelang es der Bundesregierung, die Anzahl der zu-
gunsten der Deutschen Zivilbeschäftigten bei den in 
Deutschland stationierten Streitkräften anzuwenden-
den Mitbestimmungstatbestände nach dem Bundes-
personalvertretungsgesetz von bisher fünf auf nun-
mehr 27 (bei insgesamt 32) wesentlich zu erhöhen. 

Für die fehlenden fünf Tatbestände hat die Bundesre-
gierung eine Verpflichtung der Vertragspartner er-
wirkt, unmittelbar nach Ablauf des Jahres 1994 weitere 
Verhandlungen aufzunehmen (Absatz [6] [a] [vii] des 
Unterzeichnungsprotokolls zu Artikel 56 Absatz [9] des 
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut). Dem-
entsprechend hat die Bundesregierung unverzüglich 
am 11. Januar 1995 Verhandlungen mit den sechs 
NATO-Entsendestaaten Belgien, Frankreich, Groß-
britannien, Kanada, den Niederlanden USA 
aufgenommen. Im Laufe des Jahres 1995 fanden hierzu 
mehrere Verhandlungsrunden statt, in denen sich die 
Bundesregierung beharrlich dafür einsetzte, den fehl-
enden Mitbestimmungsrechten volle Geltung zu ver-
schaffen. Hierzu sind die Entsendestaaten jedoch nicht 
bereit. Insbesondere die USA machen Kostenbedenken 
geltend. Die Bundesregierung setzt sich gleichwohl 
weiterhin nachdrücklich für eine Lösung dieser Ange-
legenheit ein. Zuletzt hat der Staatssekretär des Aus-
wärtigen Amts gegenüber dem amerikanischen Bot- 
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schafter am 20. November 1995 die Notwendigkeit 
einer Lösung dieser offenen Frage angemahnt. 

5.6 Welche Anstrengungen unternimmt die Bundesre-
gierung, damit Zivilbeschäftigte, die im Zuge von 
Rationalisierungs- und Privatisierungsmaßnahmen 
ihren Arbeitsplatz verlieren, unter Leistungen des 
„Tarifvertrags soziale Sicherung" fallen? 

Der Tarifvertrag zur sozialen Absicherung der Arbeit-
nehmer bei den Stationierungsstreitkräften im Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland vom 31. August 1971 
(TV Soziale Sicherung) wurde mit der Zielsetzung 
abgeschlossen, das besondere Risiko der Zivilbe-
schäftigten bei Entlassungen aus militärischen Grün-
den - z. B. wegen politischer Vorgaben aus den Haupt-
städten der Entsendestaaten - sozialverträglich ab-
zufedern. Aus diesem Grund hat die Bundesrepublik 
Deutschland die Kosten aus diesem Tarifvertrag über-
nommen, obwohl nach den einschlägigen völker-
rechtlichen Vereinbarungen die Entsendestaaten ihre 
Personalkosten in vollem Umfang selbst tragen. 

Eine Ausdehnung dieses Tarifvertrags auf die örtlichen 
Arbeitnehmer, die aufgrund von Rationalisierungs - 
und Privatisierungsmaßnahmen der Streitkräfte ihren 
Arbeitsplatz verlieren und bei denen insoweit kein 
grundsätzlicher Unterschied zu anderen entlassenen 
Arbeitnehmern in der gewerblichen Wi rtschaft besteht, 
kommt deshalb nicht in Betracht. 

Die Bundesregierung kennt die schwierige Lage der 
aus betrieblichen Gründen von der Kündigung be-
troffenen Arbeitnehmer. Sie begrüßt daher die Wie-
deraufnahme der seit Mai 1995 unterbrochenen Tarif-
verhandlungen zum Rationalisierungsschutz, die vom 
Bundesministerium der Finanzen für die Entsende-
staaten und im Einvernehmen mit ihnen zur Zeit mit 
den Gewerkschaften geführt werden. 

6. Konkurrenzfähigkeit deutscher Kontraktfirmen 

6.1 Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über 
die Anzahl der sog. ausländischen Vertragsfirmen 
bei den alliierten Streitkräften? 

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse über die 
Anzahl der ausländischen Vertragsfirmen bei den alli-
ierten Streitkräften vor. 

6.2 Wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, 
daß die ausländischen Vertragsfirmen ausschließ-
lich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer be-
schäftigen, die dem zivilen Troß zuzuordnen sind, 
aber nicht die Bedingungen des Artikels 73 des 
NATO-Truppenstatuts erfüllen? 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auslän-
discher Vertragsfirmen gehören nach Artikel I Buch-
stabe b des NATO-Truppenstatuts nicht zum zivilen 
Gefolge der in Deutschland stationierten ausländi

-

schen Streitkräfte und erhalten somit nicht die glei-
chen Vergünstigungen wie die Mitglieder einer 
ausländischen Truppe oder des zivilen Gefolges. 

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ausländischer Vertragsfirmen der Sta-
tionierungsstreitkräfte unterliegen der Abgabenpflicht, 
wenn - der Frage gemäß - die Bedingungen des Arti-
kels 73 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppen

-

statut von diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern nicht erfüllt werden. 

6.3 Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
die dadurch entstandenen Wettbewerbsnachteile 
für deutsche Kontraktfirmen auszugleichen? 

Ein Wettbewerbsnachteil für deutsche Firmen besteht, 
wenn die nach Artikel 73 des Zusatzabkommens zum 
NATO-Truppenstatut vorgesehene Abgabenbefreiung 
für ausländische Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer ohne Erfüllung der Rechtsgrundlage in An-
spruch genommen wird. Zur Unterstützung der Bun-
desländer bei der Überwachung der Abgabenpflicht 
hat die Bundesregierung mit der Regierung der USA 
eine frühzeitige Informationspflicht der US-Streitkräfte 
gegenüber den zuständigen deutschen Behörden ver-
einbart. Der hierzu durchgeführte Notenwechsel vom 
13. Juli 1995 (BGBl. II S. 759 ff., BStBl. I S. 414) ver-
pflichtet die US-Streitkräfte, alle technischen Fach-
kräfte im Sinne des Artikels 73 des Zusatzabkommens 
zum NATO-Truppenstatut mit Namen und deutschem 
Wohnsitz zu benennen. 

6.4 Welche Möglichkeiten der Unterstützung durch die 
Bundesanstalt für Arbeit sieht die Bundesregierung 
für deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die bei den Stationierungsstreitkräften 
entlassen werden, damit sie aufgrund dieser Un-
terstützung bei deutschen Kontraktfirmen einge-
stellt werden können? 

Ein genereller Weg, eine bevorzugte Einstellung ehe-
maliger Zivilbeschäftigter bei den deutschen Kon-
traktfirmen zu erreichen, kann nicht aufgezeigt wer-
den. Es kommt hier wesentlich auch auf den jeweiligen 
Einzelfall an. Im Rahmen der Vermittlungsbemühun-
gen der Arbeitsämter werden bei Vorliegen eines Stel-
lenangebots den deutschen Kontraktfirmen auch ar-
beitsuchende Zivilbeschäftigte der alliierten Streit-
kräfte vorgeschlagen. Für die Vermittlung eines neuen 
Arbeitsplatzes stehen dabei auch für diesen Personen-
kreis grundsätzlich alle Eingliederungshilfen des Ar-
beitsförderungsgesetzes zur Verfügung. Darüber hin-
aus sieht der Tarifvertrag zur sozialen Sicherung der 
Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die Zahlung 
einer Überbrückungsbeihilfe bei Aufnahme einer 
neuen Beschäftigung, bei Arbeitslosigkeit oder für die 
Teilnahme an beruflichen Bildungsmaßnahmen vor. 

Im übrigen ist die Arbeitsverwaltung schon im Vorfeld 
von Entlassungen bemüht, neue Beschäftigungsmög- 
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lichkeiten für die betroffenen Arbeitnehmer zu finden. 
Die Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit 
stehen in ständigem Kontakt mit Arbeitgebern auf 
regionaler aber auch überregionaler Ebene. Der mut-
maßlich betroffene Personenkreis wird frühzeitig hin-
sichtlich der Situation am örtlichen Arbeitsmarkt, zu 
den sozialen Absicherungsmöglichkeiten und über das 
bereitstehende Qualifizierungsangebot informiert und 
umfassend beraten. Wie alle Arbeitnehmer, die die 
leistungsrechtlichen Voraussetzungen für die Gewäh-
rung von  Leistungen zur individuellen Förderung der 
beruflichen Fortbildung und Umschulung nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz erfüllen, können auch ent-
lassene Zivilbeschäftigte bei den alliierten Streitkräften 
bei Teilnahme an von der Bundesanstalt für Arbeit an-
erkannten Weiterbildungsmaßnahmen gefördert wer-
den. Durch den Tarifvertrag vom 6. Dezember 1991 
über zusätzliche Leistungen bei Entlassungen wegen 
Truppenreduzierungen ist darüber hinaus geregelt, 
daß Arbeitnehmer, denen bereits gekündigt ist oder für 
deren Kündigung das Mitwirkungsverfahren einge-
leitet ist, für entsprechende Qualifizierungsmaß-
nahmen von der Arbeit freigestellt werden können. 

6.5 Wie können nach Ansicht der Bundesregierung bei 
den Streitkräften erworbene Qualifikationen, z. B. 
Führerscheine, Sanitätsausbildungen etc., für 
deutsche Beschäftigungsverhältnisse anerkannt 
oder genutzt werden? 

In der Regel werden die bei den alliierten Streitkräften 
erworbenen Qualifikationen nicht anerkannt, da sie 
dem Aus- und Fortbildungssystem des Herkunftslan-
des der Streitkräfte entsprechen. In Zusammenarbeit 
mit Kammern, Berufsverbänden etc. werden aber für 
ehemalige Zivilbeschäftigte Nachprüfungen durch-
geführt, die dann zu einer Anerkennung der Qualifi-
kation für deutsche Beschäftigungsverhältnisse führen, 
so z. B. für Kraftfahrer, die ihre Führerscheine bei den 
alliierten Streitkräften erworben haben. Soweit deut-
sche Arbeitnehmer als qualifizierte Pflegekräfte oder 
Sanitäter bei den Streitkräften beschäftigt werden, 
dürften keine besonderen Eingliederungsschwierig-
keiten bestehen, da sie ihre Berufsausbildung und Zu-
satzqualifikationen in der Regel in deutschen Insti-
tutionen absolviert haben dürften. Grundsätzlich wer-
den aber bei den alliierten Stationierungsstreitkräften 

weniger deutsche Arbeitnehmer als vielmehr Ange-
hörige der Streitkräfte selbst als qualifizierte Pflege-
kräfte und Sanitäter beschäftigt. 

Abgesehen von der staatlichen Anerkennung von bei 
den alliierten Stationierungsstreitkräften erworbenen 
Qualifikationen liegt es letztendlich in der Beurteilung 
des neuen Arbeitgebers, inwieweit die bei den Statio-
nierungsstreitkräften erworbenen Qualifikationen für 
seinen Betrieb von Bedeutung sind und genutzt wer-
den können. 

Sind die bei den Stationierungsstreitkräften erwor-
benen beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten für 
deutsche Beschäftigungsverhältnisse nicht oder nur 
kaum verwertbar, können die ehemaligen Zivilbe

-

schäftigten bei Vorliegen der leistungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Gewährung von Leistungen zur 
individuellen Förderung der beruflichen Fortbildung 
und Umschulung nach dem Arbeitsförderungsgesetz 
an für ihre Belange ausgerichteten Anpassungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen bzw. an sonstigen Fortbil-
dungs - und Umschulungsmaßnahmen teilnehmen. 

7. Strukturhilfe für Konversionsgebiete 

7.1 Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, 
den durch Truppenabbau betroffenen Regionen 
Strukturhilfen zu gewähren? 

Die Bewältigung der Anpassungsprobleme, die der 
Truppenabbau insbesondere für strukturschwache 
Regionen mit sich bringt, ist - aufgrund der verfas-
sungsrechtlichen Kompetenzverteilung für die Wi rt

-schaftsförderung - in erster Linie Sache der Länder. 

Gleichwohl ist der Bund den Ländern aus seiner ge-
samtstaatlichen Verantwortung heraus bei der Be-
wältigung der Folgen der Konversion weitgehend ent-
gegengekommen. Die Bundesregierung hatte zuletzt 
mit der Antwort vom 20. Ap ril 1995 auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(Drucksache 13/1066) festgestellt, daß aus ihrer Sicht 
die Folgen des Truppenabbaus für die Bundesländer 
durch die in der Vorbemerkung aufgeführten Aus-
gleichsmaßnahmen ausreichend kompensiert sind. 

Der Bund trägt bei einer Reihe von Regionen, die 
zugleich Fördergebiete der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
(GA) sind, durch Mittel der GA in diesen Gebieten mit 
dazu bei, dort die strukturellen Anpassungsprobleme 
des Truppenabbaus zu bewältigen. 

Über die Leistungen des Bundes hinaus fördert die Eu-
ropäische Union im Rahmen der Gemeinschafts-
initiative KONVER die wirtschaftliche Diversifizierung 
in Regionen, die von der rückläufigen Nachfrage in der 
Rüstungsindustrie und vom Truppenabbau besonders 
stark betroffen sind. 

Aus der Gemeinschaftsinitiative KONVER I, die erst-
malig 1993 aufgelegt wurde, erhielt Deutschland einen 
Betrag von rd. 38 Mio. ECU. Die damit geförderten 
Projekte sind weitgehend abgeschlossen. 

Die Bundesregierung setzte sich dafür ein, daß die Ge-
meinschaftsinitiative KONVER verlängert wurde und 
ein deutlich größeres Mittelvolumen erhielt. Für den 
Programmzeitraum 1994 bis 1997 hat die Europäische 
Union im Rahmen von KONVER II weitere 500 Mio. 
ECU zur Verfügung gestellt. Deutschland erhält davon 
einen Betrag von rd. 219 Mio. ECU. 

Im Frühjahr 1996 hat die Europäische Kommission be-
schlossen, die Gemeinschaftsinitiative KONVER bis 
1999 zu verlängern und mit Reservemitteln aus den 
Strukturfonds in Höhe von rd. 220 Mio. ECU aus-
zustatten. Für Deutschland stehen für die Verlänge-
rung des KONVER II-Programms bis 1999 rd. 114 Mio. 
ECU zur Verfügung. 
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Zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative KONVER 
führen die Bundesländer operationelle Programme in 
eigener Zuständigkeit durch. 

7.2 In welcher Form will der Bund seiner verfassungs-
mäßigen Verantwortung und ausschließlichen Zu-
ständigkeit für die Verteidigung den betroffenen 
Länder gerecht werden? 

Soweit der Abbau zu wirtschaftlichen Problemen in 
den betroffenen Regionen führt, wird die ausschließ-
liche Zuständigkeit des Bundes für Fragen der Ver-
teidigung nicht berührt, da Maßnahmen der Wi rt

-schaftsförderung nicht zum Sachbereich der Verteidi-
gung im Sinne des Artikels 73 Nr. 1 und des 
Artikels 87 a GG gehören. Im übrigen wird auf die 
Vorbemerkung verwiesen. 




